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Art. 23 K-OStP 2012

K-OStP 2012 - Vereinbarung 15a B-VG zwischen dem Bund, den Landern und den
Gemeinden Uber einen Osterreichischen Stabilitatspakt 2012

@ Berucksichtigter Stand der Gesetzgebung: 25.09.2017

(1) Wird der Ertrag einer ausschliel3lichen Abgabe durch ein Urteil eines Hochstgerichtes vermindert oder kommt es
infolge eines solchen Urteils zur Rickzahlung (Gutschrift) zugeflossener Abgabenertrage, wird der Bund Uber
geeignete Vorschlage der betroffenen Gebietskorperschaften rechtliche Rahmenbedingungen fir ausschlieBliche
Abgaben der betroffenen Gebietskérperschaften schaffen, die bundesweit einen mdéglichst weit gehenden Ersatz
schaffen.

(2) Bis zum Inkrafttreten einer solchen Regelung erhoht sich der Anteil an den betroffenen Fiskalregeln ab der
Erstattung der Vorschlage der betroffenen Gebietskdrperschaften entsprechend.

In Kraft seit 01.01.2012 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
file:///

	Art. 23 K-ÖStP 2012
	K-ÖStP 2012 - Vereinbarung 15a B-VG zwischen dem Bund, den Ländern und den Gemeinden über einen Österreichischen Stabilitätspakt 2012


